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Kleine Anfrage Nr. 3889 der Abgeordneten BraTga und Mühlmann (AfD) `'
-Angebliche Nutzung von Fake-Accounts in Chatgruppen durch eine
Abteilung des Thüringer Ministeriums für lnneres und Kommunales
(sogenanntes Afv) -Werden derar(ige Accounts genutzt? -Teil 2 -

Anlagen:           10 Abdrucke dieses schreibens

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

die o. a.  Kleine Anfrage beantworte ich für die Landesregierung wie folgt:

Vorbemerkung:
1.    Die  Landesregierung  geht  aufgrund  des  Titels  und  der Einleitung  der

Kleinen Anfrage davon aus,  dass soweit nicht ausdrücklich  in der Frage-
stellung  ar`ders  benannt,  sich  diese jeweils  ausschließlich  auf-das  Amt
für  Verfassungsschutz   beim   Thüringer   Ministeh.um   für   lnne-res   und
Kommunales bezieht.

2.    Die Landesregierung ist sich der besonderen Bedeutung des Frage- und
lnformationsrechts des Thüringer Landtags bewusst. Dieses Recht unter-
Iiegt jedoch den verfassungsrechtlichen Grenzen des Artikels 67 Absatz
3 der Verfassung des Freistaats Thüringen. So kann von einer Beantwor-
tung. unter  anderem  dann  abgesehen  werden,  wenn  gesetzliche  Vor-
schriften,  Staatsgeheimnisse  oder  schutzwürdige  lnteressen  Einzelner,
insbesondere  des  Datenschutzes,  entgegenstehen.  Eine Abwägung  mit
dem  lnfomationsinteresse der Abgeordneten ergibt bei den  Fragen  1,  3
bis 6  und  9,  dass  dem  Geheimschutz Vorrang vor dem  lnformationsan-
spruch der Abgeordneten zukommt (Artikel 67 Absatz 3 Satz 1  Nr.  1  der
Veriassung des Freistaats Thürinöen).  Einzelheiten zu Arbeitsmethoden
und  Vorgehensweisen  (wie  Einsatz  nachrichtendienstli.cher  Mittel),  Auf-
klärungszielen  und  Personal  des  Amts  für  Verfassungsschutz  sind  im
Hinblick auf seine Aufgabenerfüllung besonders schutzwürdig und unter-
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liegen  der Geheimhaltung. .tDurch. die  Beantwortung  der Fragen  würden
spezifische  lnformationen  zu  Arbeitsweise,  Löistungsfähigkeit  und  kon-
kreten  einzelnen  Beobachtungsinteressen  des Veriassungsschutzes  of-
fengelegt,   welche  Rücksöhlüsse  zuließen,   die  sich  nachteilig  auf  die
Funktionsfähigkeit und wirksame Aufgabenerfüllung des Amts für Verias-
sungsschutz mithin auch auf die Sicherheitsbelange de§ Freistaats Thü-
ringen  und der Bundesrepublik  Deutschland  auswirken  können.  Es wür-
de  der  künftige  Einsatzerfolg  legendierter  lntemet-Accounts  gefährdet
und die Entwicklung entsprechender Abwehrstrategien durch eine Ände-
rung  des  Kommunikationsverhaltens  im  lnternet  begünstigt.  lm  Hinblick
auf  den  Verfassungsgrundsatz  der  wehrhaften  Demokratie  werden  die
angefragten  lnformationen für so sensibel  gehalten,  dass  selbst ein ge-
ringfügiges  Risiko  des  Bekanntwerdens  unter keinen  Umständen  hinge-
nommen  werden   kann.   Die  erbetenen   lnformationen   berühren  derari
schutzbedürftige  Geheimhaltungsinteressen,   dass  das  Staatswohl  ge-
genüber dem parlamentarischen lnformationsrecht überwiegt.

Frage 1 :
Wie viele Fake-Accounts in welchen sozialen  Netzwerken und Chatgruppen
nutzt die Abteilung des Thüringer Ministeriums für lnneres und Kommunales,
welcher die Aufgaben des Amtes für Verfassungsschutz übertragen wurden
(quantitative Gliederung  in  Phänomenbereiche  der Polftisch  molivierten  Kri-
minalität und nach einzelnen sozialen Netzwerken und Chatgruppen)?

Antwort:
Auf die Vorbemerkung wird verwiesen.

Frage 2:
Wi€  viele  Fake-Accounts  anderer  Landes-  und  Bundesbehörden  zur  Nut-
zung  in  sozialen  Netzwerken  und  Chatgruppen  sind  der Thüringer Landes-
regierung   bekannt   (quantitative   Gliederung   naoh   einsetzender   Behörde,
nach  Phänomenbereichen  der  Politisch  motivierien  Kriminalität  und  nach
einzelnen sozialen Netzwerken und Chatgruppen)?

Antwort:
Die   Landesregierung   erteilt   keine   Auskünfte   über   legendierie   lnternet-
Accounts  anderer Verfassungsschutzbehörden,  da  sie  sich  nicht  zu  Sach-
verhalten äußert,  die in den Zuständigkeitsbereich anderer Länder oder des
Bundes fallen.  Diese  unterliegen  nicht dem  parlamentarischen  Kontrollrecht
des Thüringer Landtags,
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Frage 3,
Wie viele  und welche  Gruppen  in  sozialen  Netzwerken  sowie  Chatgruppen
hal  das  Thüringer `Ministerium für  lnneres  und  Kommunales  seit  dem  Jahr
2015 selbst er5lellt  und betrieben  Oähriiche Gliederung  nach  Datum der Er-
stellung,  Namen  der Gruppe,  nach  Phänomenbereichen  der Politisch  moti-
vierieri   Kriminalität   und-  -sozialen   Netzwerken   oder   Koinmunikationspro-
grammen)?

Frage 4,
ln  welchen  extremislischen  Gruppen  in  sozialen  Netzwerken  sowie  Chat-
gruppen ist das Thüringer Ministerium für lnneres und Kommunales seit dem
Jahr. 2015  selbst  aktiv  Üähriiche  Gliederung  nach  Datum  des  Eintms,  Na-
men der Gruppe,  nach  Phänomenbereichen der Politisch  motivierien  Krimi-
nalität und sozialen Netzwerken oder Kommunikationsprogrammen)?

Frage 5..
Nach  welchen  Kriterien wählen  Mitarbeiter der Abteilung  des Thüringer Mi-
nisteriums für lnneres und Kommunales die Ch`atgruppen in sozialen Medien
aus, denen sie mit ihren Fake-Accounts beitreten?

Frage 6,
Welche einzelnen Ziele verbindet und verfolgt das Thüringer `Ministerium für
lnneres und Kommunales mft der Einrichtung und dem Betreiben dieser Ac-
counts?

Antwort:
Auf die Vorbemerkung wird verwiesen.

Frage 7:
Sieht die Thüringer Landesregierung in dem Betrieb und dem Wirken derar
tiger Fake-Accounts eine  Gefahr für die Öffentliche Wahrnehmung von  Ext-
remismus  und  Hasspostings  im  lnternet,  insbesondere  im  Hinbli6k auf ver-
schiedene  extremistische  Strömungen  und  deren  Zunahme  und  wenn  ja,
inwiefem? Wenn nein, warum nicht?

Antwort:
Die Maßnahmen des Amts für Verfassungsschutz sind so angelegt, dass die
bezeichnete Gefahr nicht besteht.  lm  Übrigen sind bei der lnternetkommuni-
kation  die  strafrechtlichen  Vorschriften  zu  beachten.  Gemäß  §  10  Abs.  7
Thüringer  Verfassungsschutzgesetz  fl-hürverfschG)   dürfen   beim   Einsatz
nachrichtendienstlicher  Mittel   keine   Straftaten   begangen  werden.   Zudem
wird auf die Antwort zu Frage s verwiesen.
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Frage 8:
Auf  welcher  gesetzlichen  Emächtigungsgrundlage  erslellt  und  nutzt  das
Thüringer  Ministerium  für  lnneres  und `Kommunales  derartige  Accounts  in
sozialen Netzwerken und Chatgruppen?

Antwort:
Das Amt für Verfassungsschutz beim Thüringer Ministerium für lnneres und
Kommunales ist zur Erfüllung seines gesetzlichen Beobachtungsauftrages (§
4  ThürverfschG)  befugt  nachrichtendienstliche  Mittel  zur  heimlichen  lnfor-
mationsbeschaffung gemäß §  10 ThürverfsLchG einzusetzen.  Die  Erhebung
ist gemäß § 11  ThürverfschG zulässig, wenn die Erforschung des Sachver-
halts  auf  andere,  den  Betroffenen  weniger  beeinträchtigende  Weise  nicht
möglich  ist.  ln der Regel ist dies anzunehmen,  wenn die  lnformationen nicht
aus allgemein zugänglichen Quellen gewonnen werden können.

Bei  der  nachrichtendienstlichen  lnformationsgewinnung  im  lnternet  handelt
es      sich      um      ein      nachrichtendienstliches      Mittel      im      Sinne      des
§  10 Abs.  1  Ziffer  1  in  Verbindung  mit Ziffer 4  und  s ThürverfschG.  In  der
abschließenden Aufzählung  nachrichtendienstlicher Mittel  in Thüringen wird
die verdeckte lnternetrecherche nicht ausdrücklich benannt.. Gleichwohl kann
sie  durch  Auslegung  unter §  10 Abs.1  Ziffer  1,  4,  8 ThürverfschG  subsu-
miert werden.

Frage 9:
Wie  viele  einzelne  Personen  beschäftigen  sich  in  der  in  Rede  stehenden
Abteilung des Thüringer Ministeriums für lnneres und  Kommunales mit dem
Betreiben derartiger Fake-Accounts?

Antwort:
Auf die Vorbemerkung wird verwiesen.

Mit freundlichen Grüßen-..-;,:-!,-!,\
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